
Einwohnerantrag 

Wir, die unterzeichnenden Einwohner der Stadt Zossen, stellen hiermit gemäß § 14 BbgKVerf folgende Einwohneranträge und beantragen gemäß § 14 Absatz 6 und 7 BbgKVerf die 

Abstimmung über die Zulässigkeit und die inhaltliche Abstimmung über jeden einzelnen Punkt (gesondert) auf der nächsten Stadtverordnetenversammlung voraussichtlich im September 

2020. 

Wir beantragen die getrennte Beratung und Entscheidung über folgende Punkte: 

1. Die Abstimmungen über die Satzungen zur Erhöhung der Gewerbesteuer, Grundsteuer B und Hundesteuer werden ausgesetzt, bis durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer die 

verbindlichen Zahlen zum Jahresabschluss 2019 vorliegen und damit feststeht, wie es um den Haushalt und die Finanzlage der Stadt Zossen wirklich steht. 

2. Die Abstimmungen über die Erhöhung von Gebühren und Entgelten (insbesondere Entgelte für Dorfgemeinschaftshäuser, Sportanlagen, Kita-Gebühren, Friedhofsgebühren) werden 

ausgesetzt, bis durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer die verbindlichen Zahlen zum Jahresabschluss 2019 vorliegen und damit feststeht, wie es um den Haushalt und die Finanzlage 

der Stadt Zossen wirklich steht. 

3. Der Verkauf von Grundstücken (außer unbebaute zum Zwecke der Eigenheimbebauung) wird für die Dauer von 2 Jahren ausgesetzt. Dies dient der Sicherung des Eigentums der Stadt 

Zossen vor einem Ausverkauf. 

Name Vorname Geburtsdatum Straße, Hausnummer, OT                                                     (Zossen) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Vertrauensperson: Robin Lewinsohn, Lindenbrücker Weg 7, 15806 Zossen; Stellv. Olaf Manthey, Jägerstraße 7, 15806 Zossen 


